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A. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG  

 

 
I. Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) 

 

 
Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange, wurden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen: 

1. Eisenbahn Bundesamt, Außenstelle Hannover 
vom 23.11.2020 

2. Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
vom 23.11.2020 

3. Deutsche Telekom Technik GmbH 
vom 03.12.2020 

4. Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
vom 09.12.2020 

5. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg 
vom 22.12.2020 
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Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange sind Stellungnahmen mit Anregungen bzw. Hinweisen eingegangen: 

 

 
6. Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen i. O. 

vom 17.11.2020 

 

a)  

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Gemäß der Stellungnahme vom OOWV vom 15.12.2020 befindet sich das ge-
samte Gebiet der Außenbereichssatzung innerhalb eines 300 m Radius um zwei 
Bestandshydranten. Bei den jeweiligen Entnahmestellen können dabei zwi-
schen 72 m³/h und 96m³/h Löschwasser aus der Trinkwasserversorgung bereit-
gestellt werden. Dies wird vorerst als ausreichend für die leitungsabhängige 
Löschwasserversorgung angesehen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

b)  

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Im Nachgang zu diesem Verfahren zur Aufstellung dieser Außenbereichssatz 
„Dreuge Mesk“ wird in Abstimmung mit der Feuerwehr entschieden, ob ein er-
gänzender Löschwasserbrunnen installiert wird. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

c)  

 

zu c) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

d)  

 

zu d) Beschlussvorschlag: 

Die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden ist immer bestrebt in Abstimmung mit der 
Feuerwehr Neuenkirchen die öffentliche Löschwasserentnahmestellen (unab-
hängige Löschwasserversorgung) im ausreichenden Maße zur Verfügung zu 
stellen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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7. EWE Netz GmbH 

vom 24.11.2020 

 

a)  

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Von der EWE wird vorgebracht, dass sich Versorgungsleitungen/-anlagen im 
Plangebiet befinden. 

Daher wird folgende Textpassage als Hinweis aufgenommen: 

„Im Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen beziehungsweise -anlagen 
der EWE Netz GmbH. Diese Leitungen und Analgen sind in Ihren Trassen (Lage) 
und Standorten (Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschä-
digt, überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Es ist sicherzu-
stellen, dass diese Leitungen und Anlagen nicht technisch oder rechtlich beein-
trächtigt werden. Sollte sich durch die Planung die Notwendigkeit einer Anpas-
sung der Anlagen, wie zum Beispiel Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung 
der Anlagen an anderem Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten erge-
ben, sollen dafür die gesetzlichen Vorgaben und anerkannten Regeln der Technik 
gelten. Gleiches gilt für die gegebenenfalls notwendige Erschließung mit Versor-
gungsleitungen und Anlagen durch die EWE Netz. Es wird in diesem Fall emp-
fohlen, ein Versorgungsstreifen beziehungsweise -korridor von min. 2,2 m für die 
Erschließung mit Telekommunikationslinien, Elektrizitäts- und Gasversorgungs-
leitungen sowie notwendiger Stationsstellplätze vorzusehen.“ 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

b)  

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 
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c)  

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
8. Neuenkirchener Wasseracht 

vom 13.12.2020 

 

a)  

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

In der Siedlung Dreuge Mesk ist keine Regenkanalisation vorhanden. Die jewei-
ligen Grundstücke haben das Oberflächenwasser zurückzuhalten und ord-
nungsgemäß zu verrieseln. Entsprechende Versickerungs- und Verrieselungs-
anlagen sind im Rahmen des jeweiligen Baugenehmigungsverfahren nachzu-
weisen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

b)  

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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9. Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband 

vom 15.12.2020 

 

a)  

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Vom OOWV wird vorgebracht, dass sich Versorgungsleitungen im Plangebiet 
befinden.   

Ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht für die Versorgungsleitungen lässt sich in ei-
ner Außenbereichssatzung nicht eintragen. 

Es wird jedoch folgende Textpassage als Hinweis aufgenommen: 

„Im Satzungsbereich befinden sich Versorgungsleitungen des Oldenburgisch-
Ostfriesischen Wasserverbandes. Diese dürfen weder durch Hochbauten noch 
durch eine geschlossene Fahrbahndecke, außer in Kreuzungsbereichen, über-
baut werden. Bei der Erstellung von Bauwerken sind gemäß DVGW Arbeitsblatt 
W 400-1 Sicherheitsabstände zu den Versorgungsanlagen einzuhalten. Versor-
gungsanlagen dürfen nicht mit Bäumen überpflanzt werden.“  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

b)  

 

zu b) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

c)  

 

zu c) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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d)  

 

zu d) Beschlussvorschlag: 

Sollten neue Hydranten im Plangebiet vorgesehen werden, wird eine frühzeitige 
Abstimmung mit der OOWV im Nachgang zu diesem Verfahren erfolgen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

e)  

 

zu e) Beschlussvorschlag: 

Vor den Ausschreibungen von Erschließungsarbeiten wird die OOWV frühzeitig 
miteinbezogen. Ausschreibungen sind jedoch nicht Gegenstand dieses Verfah-
rens zur Aufstellung dieser Außenbereichssatzung. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

f)  

 

zu f) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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10. Landkreis Vechta 

vom 18.12.2020 

 

a)  

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Für eine Außenbereichssatzung gemäß §35 Abs. 6 BauGB ist keine Begrün-
dung erforderlich. 

Der Hinweis wird zurückgewiesen. 

b)  

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Da das betreffende Flurstück im Westen an ein vorhandenen Siedlungskörper 
anschließt, welcher bereits vollständig bebaut ist und bereits dort auch größere 
bauliche Anlagen im rückwärtigen Bereich bestehen, wird eine potenzielle Be-
bauung in der 2. Reihe in dem Bereich als städtebaulich vertretbar und geordnet 
angesehen. Diese Form der Nachverdichtung ist einer zusätzlichen Inanspruch-
nahme auf der freien Fläche vorzuziehen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

c)  

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Der § 3 d wird gestrichen und als Hinweis aufgenommen. Dieser Aspekt wird im 
Rahmen des jeweiligen Bauantragsverfahrens bzw. des Grundstückskaufvertra-
ges geregelt. 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

d)  

 

zu d) Beschlussvorschlag: 

Für eine Außenbereichssatzung gemäß §35 Abs. 6 BauGB ist keine Begrün-
dung erforderlich. Entsprechende Ausführungen zu den Geruchsimmissionen 
sind daher dem Immissionsschutzgutachten zu entnehmen. 

Die Siedlung Dreuge Mesk liegt im Außenbereich des Gemeindegebietes. Im 
Untersuchungsraum befinden sich landwirtschaftliche Betriebe bzw. Nutzflä-
chen sowie verstreute Wohnlagen. Die beabsichtigte Bebauung auf Grundlage 
der Außenbereichssatzung schränkt keinen landwirtschaftlichen Betrieb 
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zusätzlich ein. Der beabsichtigten Bebauung vorgelagert sind zahlreiche Be-
standswohngebäude. Die Immissionswerte sind außenbereichstypisch und ver-
tretbar. (Immissionsschutzgutachten von Klaus-Peter Schultz, Dipl.-Ing. agr., 
LWK vom 27.07.2015) 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

e)  

 

zu e) Beschlussvorschlag: 

Entsprechende Entscheidungen über Vermeidung von Eingriffen sowie Aus-
gleichs/Ersatz wird auf Ebene des Baugenehmigungsverfahrens erfolgen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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f)  

 

zu f) Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Textpassagen zum Artenschutz werden als Hinweis auf-
genommen: 

„Um die Verletzung und Tötung von Individuen sicher auszuschließen, sind Bau-
, Abriss- und Rodungsarbeiten, der Auf- und Abtrag von Oberboden sowie ver-
gleichbare Maßnahmen nur außerhalb der Brutphase der Vögel und außerhalb 
der Sommererlebnisphase der Fledermäuse durchzuführen (d.h. nicht vom 01. 
März bis zum 30. September). Zur Vermeidung von Verstößen gegen arten-
schutzrechtliche Bestimmungen sind unmittelbar vor dem Fällen von Bäumen, 
diese durch eine sachkundige Person auf die Bedeutung für höhlenbewohnende 
Vogelarten, für Gehölzbrüter sowie das Fledermausquartierpotenzial zu überprü-
fen. Werden aktuell besetzten Vogelnestern/Baumhöhlen oder Fledermäuse fest-
gestellt, sind die Arbeiten umgehend einzustellen und das weitere Vorgehen ist 
mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vechta abzustimmen. Um-
fang und Ergebnis der biologischen Baubegleitung sind in einem Kurzbericht/Pro-
tokoll nachzuweisen. Werden Fledermaushöhlen oder Nisthöhlen von Vögeln be-
seitigt sind im räumlichen Zusammenhang dauerhaft funktionsfähige Ersatzquar-
tiere einzurichten. Anzahl und Gestaltung der Kästen richtet sich nach Art und 
Umfang der nachgewiesenen Quartiernutzung.“ 

und  

„Zur Vermeidung erheblicher Störungen potenzieller Quartiere ist auf eine starke 
nächtliche Beleuchtung der Baustellen und auf Lichteinträge, die über das nor-
male Maß der Beleuchtung der Verkehrswege und der auf den Betriebsgrundstü-
cken vorhandenen versiegelten Flächen hinausgehen, zu verzichten. Die Be-
leuchtung sollte nur indirekt und mit „insekten-freundlichen“ Lampen erfolgen. 
Punktuelle Beleuchtungskonzentrationen sind zu vermeiden. Gebäude sollten 
nicht direkt angestrahlt werden.“ 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

g)  

 

zu g) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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h)  

 

zu h) Beschlussvorschlag: 

Der Boden im Bereich der Siedlung Dreuge Mesk ist auf Grund der Ortskennt-
nisse stark versickerungsfähig. Ein allgemeines Bodengutachten für das Plan-
gebiet wird daher als nicht erforderlich angesehen. Auf die Pflichten des jeweili-
gen Bauherrn zur Baugrunduntersuchung wird allerdings hingewiesen. 

Ein Bodengutachten wird daher als nicht erforderlich angesehen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
11. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

vom 07.01.2021 

 

a)  

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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b)  

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Plaggeneschböden kommen auf Grund ihrer Entstehungshistorie als anthropo-
gen überformter Bodentyp i.d.R. immer in der Nähe von alten Siedlungs-struk-
turen vor. Insofern herrscht hier ein gewisser Zielkonflikt vor dem Hinter-grund, 
dass aus Sicht der Siedlungsentwicklung eine bauliche Fortführung älterer Sied-
lungsstrukturen geboten ist und somit zwangsläufig Plaggenesch-böden in An-
spruch genommen werden müssen, um eine Zersiedelung der Landschaft in 
Form von Splittersiedlungen auf geringerwertigen Böden zu verhindern. Hier er-
folgt die Abwägung zugunsten kompakter und zusammenhängender Siedlungs-
strukturen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

c)  

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Es wird folgende Textpassage als Hinweis aufgenommen: 

„Für Baumaßnahmen wird für Hinweise und Baugrundverhältnisse am Standort 
auf den NIBIS-Kartenserver verwiesen. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den 
Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und Untersu-
chung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotechnische Bau-
grunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechnischen 
Berichts sollten gemäß DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in 
den jeweils gültigen Fassungen erfolgen.“ 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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d)  

 

zu d) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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II. Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) 

 

 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen des § 3 Abs. 2 BauGB fand in der Zeit von 
16.11.2020 bis 18.12.2020 statt. Während dieses Zeitraumes sind keine Bedenken oder 
Anregungen von den Bürgern vorgetragen worden. 

 

 

 

  

Bearbeitung und Verfahrensbetreuung: 

Osnabrück, den 05.02.2021 
Mi-409.011 
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(Der Bearbeiter) 

 

 

 

 

 

 


